
NGZ vom 18. Juni 2004

Landschaftsbeirat sprach auch über Thema VLP MG

Ablehnung zum
Flughafen-Ausbau
Kreis Neuss. Der Rhein-Kreis Neuss lehnt - wie erwartet - den Ausbau des Ver-
kehrslandeplatzes in Mönchengladbach ab. Dies zeigte die jüngste Sitzung des
Kreisausschusses. Einen Tag später beschäftigte sich der Landschaftsbeirat eben-
falls mit dem Thema. Das Gremium nahm die Haltung der Kreisverwaltung ge-
genüber der Bezirksregierung nicht nur zustimmend zur Kenntnis.

Beiratsvorsitzender Rainer Lechner
signalisierte vielmehr die „volle Unter-
stützung“ des Gremiums, dessen Auf-
gabenbereich ebenfalls von der Pla-
nung tangiert ist. Dies gilt etwa für die
Trietbachaue, den Raderbroicher
Busch, den Hoppbruch, die Niersaue
und den Neersbroicher Busch. Von
den Emissionen wären auch der
Kaarster Graben, die Jüchener Bach-
aue und Naturschutzgebiet Pferds-
broich.
    Der Rhein-Kreis hatte gegenüber
der Bezirksregierung erklärt, dass „ü-
berwiegende Gründe des Wohls der
Allgemeinheit“, aus denen die Befrei-
ung von Landschaftsschutz teilt wer-
den könne, nicht erkennbar seien. Aus
den Antrags-Unterlagen für die Erwei-
terung könne bereits der „Bedarf nicht
nachgewiesen“ werden. Aus Sicht des
Kreises verlören die Prognosen „jegli-
chen Anspruch auf Gültigkeit“, weil
relevante Marktteilnehmer wie Weeze
und Maastricht“ nicht berücksichtigt“
seien. Außerdem würden die erforder-
lichen Grundlagendaten für Flug- und
Bodenlärm sowie Luftverunreinigun-
gen nicht bereitgestellt.
    Der Rhein-Kreis lehnt eine weitere
Lärmbelästigung ab: „Zwei Großflug-
häfen im Abstand von 25 Kilometern
sind nicht vertretbar.“ Beim Aspekt
der Flugsicherheit würden die „zusätz-
lichen externen Risiken“ nicht berück-

sichtigt, die sich bei einer notwendigen
gemeinsamen Betrachtung der Flughä-
fen in Düsseldorf und Mönchenglad-
bach ergäben. Der Hinweis auf die ein-
schlägigen Betriebsanordnungen der
Deutschen Flugsicherheit ist für den
Kreis „nicht ausreichend“.
    Auch die vorgelegte Umweltverträg-
lichkeitsstudie sei „Unvollständig, feh-
lerhaft und nicht geeignet“, die für eine
Entscheidung maßgeblichen „Umwelt-
auswirkungen sachgerecht in das Plan-
feststellungsverfahren einzubringen“.
Auch die „Umsetzbarkeit der nötigen
ökologischen Kompensationsmaß-
nahmen“ ist für den Rhein-Kreis kei-
neswegs sicher gestellt.
    Johannes Nordmann, Leiter des
Amtes für Entwicklung und Land-
schaftsplanung, gab einen Überblick
zum weiteren Ablauf des Genehmi-
gungsverfahrens: „Das Planfeststel-
lungsverfahren wird frühestens Anfang
2005 abgeschlossen sein.“ Eine Prog-
nose zum weiteren Verlauf wollte
Nordmann aber nicht abgeben. Er
machte allerdings deutlich, dass für ihn
„das letzte Wort in Sachen Flughafen
ausbau noch nicht gesprochen“ sei.
    Wenn nach den negativen Voten des
Kreises Kleve und des Regionalrats
Köln jetzt auch noch der Regionalrat
Düsseldorf das Projekt ablehnen sollte,
sei ohnehin die „rechtliche Grundlage
entfallen“, sagte Johannes Nordmann.


